Überprüfungsantrag (Rücknahme rechtswidriger nicht begünstigender Bescheide) über Ablehnung häuslicher Krankenpflege
Versicherte:                                                   Versicherungs-Nr.:
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Betreuer der o.g. Versicherten und habe ausweislich des beiliegenden Betreuungsnachweises die Gesundheitsfürsorge für Herrn/Frau ___________ inne. (Bitte Betreuungsnachweis oder ggf. Vollmachtsurkunde beifügen!)
Herr/Frau ______________ hat mit Datum vom _________ (hier Aufzählung des jeweiligen Datums aller vergangenen Verordnungen) ärztliche Verordnungen häuslicher Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V erhalten, mit der insgesamt für einen Zeitraum (hier Gesamtzeitraum aller abgelaufenen Verordnungen angeben)  vom ________ bis _______ Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege – hier 24 Stunden Intensivpflege - verordnet worden sind. Der Herrn/Frau _____________ betreuende Pflegedienst hat die vertragsärztlichen Ver​ordnungen fristgerecht an Sie übersandt. Sämtliche ärztlich verordneten Maßnahmen sind in den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung häuslicher Krankenpflege enthalten. Dennoch haben Sie die notwendigen behandlungspfle​gerischen Maßnahmen mit den Bewilligungsbescheiden vom ____________ (hier alle Bescheide angeben, in denen die verordnete Behandlungspflegezeit um die Grundpflegezeit und Zeiten der hauswirtschaftlichen Versorgung gekürzt wurde) um _____ Stunden pro Tag gekürzt.

Ich beantrage, 
1. die o. a. Bescheide, soweit mit ihnen die Kürzung der Bewil​ligung    ausgesprochen wurde,  zurückzunehmen,
2. die zustehenden Leistungen rückwirkend ab dem ______ zu gewähren.
Sie bewilligten seit dem _____ (Datum des ersten kürzenden Bescheides) die häusliche Krankenpflege, die von meinem behandelnden Arzt jeweils für täglich 24 Stunden verordnet worden ist, nur für ____ Stunden pro Tag, weil während der diver​sen Maßnahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung die Krankenbeo​bachtung als selbstständige Leistung in den Hintergrund trete und die Sachleistungspflicht der GKV nach § 37 Abs. 2 SGB V deshalb für jene Zeiten beschränkt sei, in denen keine Grundpflege geleistet werde.
Nach aktueller Rechtsprechung des BSG (Urteil vom 17.06.2010 – B 3 KR 7/09 R) hat die Krankenkasse den Aufwand für die Behandlungssicherungspflege in einem größeren Um​fang zu tragen. Das ergibt sich aus der Modifikation des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V durch das GMG bereits ab dem 01.01.2004. Seit dieser Gesetzesänderung umfasst der Anspruch auf Behandlungssicherungspfle​ge auch verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen, selbst wenn diese bei der Festlegung der Pflegebedürftigkeit nach § 14 SGB XI zu berücksichtigen sind. Dies ist durch die erneute Änderung des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V durch das GKV-WSG zum 01.04.2007 nochmals klargestellt worden. Aus dieser Rechtsänderung leitet das BSG ab, dass durch die Änderungen des GMG und des GKV-WSG die gesetzliche Krankenversicherung nach den Vorstellun​gen des Gesetzgebers an den pflegebedingten Aufwendungen insbesondere bei Fällen der Rund-um-die-Uhr-Betreuung stärker beteiligt sein soll.

Das BSG geht deshalb da​von aus, dass die geschuldete reine Grundpflegezeit nur zur Hälfte vom Anspruch auf die ärztlich verordnete 24-stündige Behandlungspflege einschließlich der verrichtungsbezoge​nen krankheitsspezifischen Pflegemaßnahmen abzuziehen ist, weil die Ansprüche aus der GKV nach § 37 Abs. 2 SGB V und aus der Pflegeversicherung nach § 36 SGB XI gleichberechtigt nebeneinander stehen.

Es besteht damit keine rechtliche Grundlage, nach der die Leistungen der häuslichen Krankenpflege in dem von Ihnen vorgenommenen Umfang hätten gekürzt werden dürfen. Mit Ihren Bescheiden vom _______________ (Aufzählung aller Bescheide, in denen die verordnete Behandlungspflegezeit um die Grundpflegezeit und Zeiten der hauswirtschaftlichen Versorgung gekürzt wurde) hatten Sie in der Vergangenheit die Leistungen der häuslichen Krankenpflege zu Unrecht vollständig um die Zeiten der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung gekürzt.
Eine fehlerhafte Rechtsanwendung i.S.d. § 44 Abs. 1 SGB X kann sich erst später auch infolge einer Änderung der Rechtsprechung ergeben (BSG v. 25.10.1984, 11 RAz 3/83).

Aus den vorgenannten Gründen beantrage ich, die Herrn/Frau _____________ zustehenden Leistungen der häuslichen Krankenpflege unter Berücksichtigung der zuvor genannten Rechtsprechung des BSG rückwirkend bis zum _______ (Datum der Erstbewilligung,) nach den vom BSG aufgestellten Grundsätzen zu bewilligen.
Ich bitte um Übersendung eines rechtsmittelfähigen Be​scheides. Sollten Sie meinem Antrag nicht entsprechen, bitte ich um ausführliche Begründung unter Berücksichtung aller relevanten Vorschriften des Sozialgesetzbuches. 

Ich bitte um Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

